
 

 

Stellungnahme zum “Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung 

und Prävention” 

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) ist der Fachverband 

zur Unterstützung von Selbsthilfegruppen, der Fachverband für Selbsthilfekontaktstellen und  

- gemäß Patientenbeteiligungsverordnung - maßgebliche Organisation für die Wahrnehmung 

der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen gemäß § 140 F SGB V. Die DAG SHG hat vor diesem Hintergrund ein 

großes Interesse daran, dass Gesundheitsförderung und Prävention als gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe umgesetzt wird. 

Die Regelungen zur Förderung der Selbsthilfe im SGB V (bisher § 20 c) werden durch den 

Gesetzentwurf, der grundsätzlich positiv bewertet wird, nicht berührt. Allerdings verzichtet der 

Gesetzentwurf bedauerlicherweise auch darauf, die gesundheitliche Selbsthilfe zu stärken. Die 

Stärkung der Betroffenenkompetenz sollte ebenfalls ein wichtiges Anliegen eines Präventions-

gesetzes sein. Durch die Änderung der Überschrift des § 20 SGB V in „Primäre Prävention und 

Gesundheitsförderung“ entfällt zudem der Begriff Selbsthilfe. Dies wird der Bedeutung der 

gesundheitlichen Selbsthilfe auch für die primäre Prävention nicht gerecht. Wir schlagen 

deshalb vor, in die Überschrift des § 20 im Gesetzentwurf das Wort Selbsthilfe wieder 

einzufügen und ihn wie folgt zu benennen: „Primäre Prävention, Gesundheitsförderung und 

Selbsthilfe“. 

Die DAG SHG ist Mitglied der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. 

(BVPG). Sie war an der Erarbeitung der Stellungnahme der BVPG zum Gesetzentwurf beteiligt 

und unterstützt uneingeschränkt den dort formulierten Erläuterungs- und 

Nachbesserungsbedarf. 
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